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Neues aus Gesetzgebung & 
Finanzverwaltung 

BMF: Entwurf eines Schreibens zur Anwendung des Steueroasen-
Abwehrgesetzes 

Mit Schreiben vom 30. November 2023 hat das Bundesministerium der Finanzen 
(BMF) den Entwurf eines BMF-Schreibens zur Anwendung des Gesetzes zur 
Abwehr von Steuervermeidung und unfairem Steuerwettbewerb (Steueroasen-
Abwehrgesetz - StAbwG) an bestimmte Verbände versandt. Ihnen wird bis zum 9. 
Januar 2024 Gelegenheit zur Stellungnahme zu diesem Entwurf gegeben. 

Inhalt des Entwurfes 

I. Umsetzung der Maßnahmen der Gruppe Verhaltenskodex 
(Unternehmensbesteuerung) 

II. Nicht kooperative Steuerhoheitsgebiete und Ansässigkeit 

III. Anwendungsbereich 
1. Persönlicher Anwendungsbereich 
2. Sachlicher Anwendungsbereich 
3. Zeitlicher Anwendungsbereich 
a. Allgemeines 
b. Anwendung des § 8 StAbwG 
c. Anwendung des § 11 StAbwG 

IV. Betroffene Geschäftsvorgänge, § 7 StAbwG 

V. Abwehrmaßnahmen 
1. Verbot des Betriebsausgaben- und Werbungskostenabzugs, § 8 StAbwG 
2. Verschärfte Hinzurechnungsbesteuerung, § 9 StAbwG 
3. Quellensteuermaßnahmen, § 10 StAbwG 
a) Allgemeines 
b) Einzelne Tatbestände, § 10 Absatz 1 Satz 1 StAbwG 
aa) Finanzierungsbeziehungen 
aaa) Allgemeines 
bbb) Inhaberschuldverschreibungen und vergleichbare Schuldtitel 
bb) Versicherungs- und Rückversicherungsprämien, § 10 Absatz 1 Satz 1 
Nummer 2 StAbwG 
cc) Dienstleistungen, § 10 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 StAbwG 
dd) Handel mit Waren oder Dienstleistungen, § 10 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 
StAbwG 
ee) Registerfälle, § 10 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 StAbwG 
c) Weitere Voraussetzungen, § 10 Absatz 1 Satz 2 StAbwG 
d) Rechtsfolgen, § 10 Absatz 2 StAbwG 
aa) Allgemeines 
bb) Nettovereinbarung 
cc) Haftung (Anwendung des § 50a Absatz 5 Satz 5 EStG) 
dd) Nachforderungsbescheid gegenüber dem Vergütungsschuldner 
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ee) Nachforderung gegenüber dem Vergütungsgläubiger 
(§ 10 Absatz 2 Satz 1 StAbwG i. V. m. § 50a Absatz 5 Satz 6 EStG analog) 
ff) Steuerbescheinigung (Anwendung des § 50a Absatz 5 Satz 7 EStG) 
4. Versagung der Steuerbefreiung für Dividenden und Veräußerungsgewinne, § 
11 
StAbwG 
5. Verhältnis der Abwehrmaßnahmen untereinander 
6. Gesteigerte Mitwirkungspflichten, § 12 StAbwG 

VI. Verhältnis zu anderen Regelungen 
1. Verhältnis von §§ 8, 9 und § 10 StAbwG zu § 10 AStG 
2. Verhältnis von § 10 StAbwG zu § 2 AStG 
3. Verhältnis von § 11 StAbwG zu § 11 AStG 
4. Verhältnis des StAbwG zu bestehenden Doppelbesteuerungsabkommen 
6. Verhältnis zu anderen Betriebsausgaben- oder 
Werbungskostenabzugsverboten 

VII. Schlussbestimmungen 

Fundstelle 

BMF, Entwurf vom 30. November 2023, IV B 5 - S 1308/22/10008 :004.   

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Internationales_Steuerrecht/Allgemeine_Informationen/2023-11-30-entwurf-eines-bmf-schreibens-zur-anwendung-des-gesetzes-zur-abwehr-von-steuervermeidung-und-unfairem-steuerwettbewerb.pdf?__blob=publicationFile&v=1
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Aktuelle Rechtsprechung 
BFH-Entscheidungen, veröffentlicht am 7. Dezember 2023 

 
 
Eine Korrektur der Veranlagung des Wegzugsjahres (unter 
Neuberechnung des fiktiven Veräußerungsgewinns im 
Wegzugszeitpunkt), weil die nach dem Wegzug eingetretene 
Wertminderung der Anteile "bei der Einkommensbesteuerung 
durch den Zuzugsstaat nicht berücksichtigt" wurde, setzt nicht 
voraus, dass der dort nicht zur Abgabe einer Steuererklärung 
verpflichtete Steuerpflichtige die Berücksichtigung der 
Wertminderung im Zuzugsstaat erfolglos beantragt hat. Der 
Steuerpflichtige trägt nicht die Feststellungslast für die 
Nichtberücksichtigung der Wertminderung im Zuzugsstaat. 
 
Zum Urteil 
 
 
 
 
Falls ein Leistungsempfänger bereits zur Vornahme des 
Vorsteuerabzugs berechtigt ist, obwohl beim leistenden 
Unternehmer aufgrund der Gestattung der Ist-Besteuerung noch 
keine Umsatzsteuer entstanden ist, beruht dies 
umsatzsteuerrechtlich nicht auf einer missbräuchlichen Gestaltung 
durch die am Leistungsaustausch beteiligten Steuerpflichtigen, 
sondern auf einer unzutreffenden Umsetzung oder Anwendung des 
Art. 167 MwStSystRL durch den Mitgliedstaat Deutschland. Es 
bleibt offen, ob der Begriff "geschuldet" im Sinne des § 15 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 1 Satz 1 UStG im Lichte des EuGH-Urteils C-9/20 sowie 
der Art. 167, Art. 179 Satz 1 MwStSystRL eine zeitliche 
Komponente enthält. 
Zum Urteil 
 
 
Erstattungszinsen, die zu den Einkünften aus Gewerbebetrieb 
gehören, sind als tarifbegünstigte Vergütung für mehrjährige 
Tätigkeiten anzusehen, wenn die zugrunde liegende 
Steuererstattung als Vergütung für mehrjährige Tätigkeiten nach § 
34 Abs. 2 Nr. 4 des Einkommensteuergesetzes tarifbegünstigt ist 
(Abweichung vom BFH-Urteil vom 12.11.2013 - VIII R 36/10, BFHE 
243, 506, BStBl II 2014, 168 mit Zustimmung des VIII. Senats). 
 
Zum Urteil 
 
 
 
 
 
 
 

Urteil I R 39/20: 
Wegzugsbesteuerung: 
Nichtberücksichtigung 
einer nach dem 
Wegzug eingetretenen 
Wertminderung der 
Anteile im Zuzugsstaat 
 
 
 
 
26. Juli 2023 
 

Urteil XI R 5/21: 
Widerruf der 
Gestattung der Ist-
Besteuerung wegen 
Missbrauchs; 
Entstehung und 
Ausübung des Rechts 
auf Vorsteuerabzug 
 
 
 
12. Juli 2023 
 

 

 
Urteil X R 2/22: 
Erstattungszinsen als 
tarifbegünstigte 
Vergütung für 
mehrjährige 
Tätigkeiten 
 
 
 
 
 
30. August 2023 

 

https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202350201/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202310237/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202310235/
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Weitere Veröffentlichungen vom Tage:  
 

Urteil XI R 14/22: Zum Vorsteuerabzug bei einem kraft Gesetzes 
erfolgenden Wechsel von der Durchschnittssatzbesteuerung zur 
Regelbesteuerung 
12. Juli 2023 
Zum Urteil 
 
Urteil XI R 41/20: Widerspruch gegen eine Gutschrift und Widerruf des 
Verzichts auf die Steuerbefreiung nach Ausgliederung 
12. Juli 2023 
Zum Urteil 
 
Urteil IX R 19/21: § 17 EStG: Keine Anwendung des KapErhStG auf 
Genossenschaftsanteile 
26. September 2023 
Zum Urteil 

 
Rechtsprechung im Blog 

 
Teleologische Reduktion von § 8c Abs. 1 Satz 1 und 3 KStG bei dauerhafter 
Beteiligung desselben Erwerbers zu mehr als 50% 
Das Finanzgericht Münster hat durch ein aktuelles Urteil entschieden, dass kein 
schädlicher Beteiligungserwerb im Sinne des § 8c Abs. 1 Satz 1 i.V.m. Satz 3 
KStG (in der Fassung des Gesetzes zur Vermeidung von Umsatzsteuerausfällen 
beim Handel mit Waren im Internet und zur Änderung weiterer steuerlicher 
Vorschriften vom 11.12.2018, BGBl. I 2018, 2338) vorliegt, wenn im zu 
betrachtenden 5-Jahres-Zeitraum durchgängig dieselbe Person 
Mehrheitsanteilseigner der betroffenen Körperschaft ist. Die Vorschriften sind 
teleologisch zu reduzieren und auf einen solchen Fall nicht anzuwenden. 
Sachverhalt 
An der Klägerin (inländische GmbH) war seit ihrer Gründung im Jahr 2009 die C 
GmbH als Mehrheitsgesellschafterin beteiligt (mit einem Anteil am Stammkapital 
i.H.v. 12.550 Euro von insgesamt 25.000 Euro = 50,2%). 
Am 18.6.2015 erwarb die C GmbH auch die restlichen Geschäftsanteile an der 
Klägerin in Höhe von 49,8% des Stammkapitals. Am 23.6.2015 veräußerte die 
Klägerin an zwei Neugesellschafter jeweils 20% der Anteile und blieb folglich zu 
60% beteiligt. Die veräußerten Geschäftsanteile hatte die C GmbH seit der 
Gründung der Klägerin durchgängig immer gehalten. 
Am 19.12.2017 erwarb die C GmbH Anteile in Höhe von 12,4% des 
Stammkapitals zurück und war fortan zu 72,4% beteiligt. 
Zum 31.12.2017 stellte das zuständige Finanzamt einen verbleibenden 
Verlustvortrag zur Körperschaftsteuer und einen vortragsfähigen Gewerbeverlust 
der Klägerin in Höhe von jeweils 574.090 Euro gesondert fest. 

https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202310238/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202310236/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202310234/
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Am 11.7.2018 beschlossen die Gesellschafter eine Erhöhung des Stammkapitals 
der Klägerin um 9.470 Euro auf 34.970 Euro. Die neuen Anteile wurden 
ausschließlich an die C GmbH ausgegeben (disquotale Kapitalerhöhung), die 
danach zu 79,98% an der Klägerin beteiligt war. 
Das Finanzamt ging davon aus, dass zwar nicht die beiden Anteilserwerbe der C-
GmbH vom 18.6.2015 und 19.12.2017 in Höhe von 49,8% bzw. 12,4% des 
Stammkapitals zusammen einen schädlichen Beteiligungserwerb i.S.d. § 8c Abs. 
1 Satz 1 KStG i.d.F. darstellten, weil die am 19.12.2017 erworbenen Anteile 
(12,4%) die nämlichen Anteile seien, welche die C GmbH zuvor selbst veräußert 
habe (Tz. 22-23 des BMF-Schreibens vom 28.11.2017, BStBl. I 2017, 1645). 
Deshalb dürften die 12,4% nicht mitgezählt werden. 
Jedoch seien der Anteilserwerb vom 18.6.2015 (49,8%) und die Übernahme der 
neuen Anteile im Zuge der Kapitalerhöhung am 11.7.2018 zusammenzurechnen 
und als schädlicher Beteiligungserwerb i.S.d. § 8c Abs. 1 Satz 1 i.V.m. Satz 3 
KStG zu qualifizieren. 
Das Finanzamt ließ deshalb im Körperschaftsteuerbescheid und 
Gewerbesteuermessbescheid 2018 sowie in den Verlustfeststellungsbescheiden 
zum 31.12.2018 sowohl die zum 31.12.2017 gesondert festgestellten als auch die 
im laufenden Wirtschaftsjahr 2018 bis zum 11.7. entstandenen Verluste (letztere 
zeitanteilig zu 192/365) unberücksichtigt. 
Richterliche Entscheidung 
Das Finanzgericht Münster hat der gegen die Annahme eines schädlichen 
Beteiligungserwerbs gerichteten Klage stattgegeben. 
Zwar habe die C GmbH innerhalb von fünf Jahren mehr als 50% des heutigen 
Stammkapitals der Klägerin i.H.v. 34.970 Euro durch einen Anteilserwerb und 
eine Kapitalerhöhung erworben, so dass der Tatbestand des § 8c Abs. 1 Satz 1 
i.V.m. Satz 3 KStG erfüllt sei. Diese Vorschriften seien jedoch teleologisch zu 
reduzieren, wenn es niemals einen Wechsel der Mehrheitsanteilseignerschaft 
("change of control") an der betroffenen Kapitalgesellschaft gegeben habe. 
Unter Verweis auf die Gesetzesbegründung, wonach "der Neuregelung des § 8c 
KStG der Gedanke zugrunde [liegt], dass sich die wirtschaftliche Identität einer 
Gesellschaft durch das wirtschaftliche Engagement eines anderen Anteilseigners 
(oder Anteilseignerkreises) ändert" (BT-Drs. 16/4841 vom 27.3.2007, S. 76) und 
diverse Stimmen in Rspr. und Literatur (vgl. Rn. 67 des Urteils) ist nach 
Auffassung des Finanzgerichts die Anwendung des § 8c Abs. 1 KStG 
unangemessen, wenn im zu betrachtenden 5-Jahres-Zeitraum durchgängig 
dieselbe Person - hier die C GmbH - Mehrheitsgesellschafter war. 
Zudem sei zu berücksichtigen, dass das BVerfG im Beschluss 2 BvL 6/11 vom 
29.3.2017 (BStBl. II 2017, 1082) die Anwendung von § 8c (Satz 1 bzw. Abs. 1 
Satz 1) KStG (in der vor dem Gesetz vom 11.12.2018 geltenden Fassung) in 
Fällen, in denen mehr als 25%, jedoch nicht mehr als 50% der Anteile auf neue 
Gesellschafter übertragen worden seien, für verfassungswidrig erklärt habe. Ein 
solcher Fall sei vorliegend gegeben, weshalb die teleologische Reduktion auch 
verfassungsrechtlich geboten sei. 
Das Finanzgericht hat die Revision wegen grundsätzlicher Bedeutung der 
Rechtssache zugelassen (§ 115 Abs. 2 Nr. 1 FGO). 
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Fundstelle 
Finanzgericht Münster, Urteil vom 23. August 2023 (9 K 2166/21 K, G, F); die 
Revision ist beim BFH unter dem Az. I R 53/23 anhängig. 
 
Zur Bildung von Bewertungseinheiten im Energiehandel und zur 
Teilwertabschreibung beim Handel mit Futures über die Börse 
Das Finanzgericht Düsseldorf hatte sich mit einigen sehr streitigen Fragen im 
Zusammenhang mit der Bildung von Bewertungseinheiten nach § 5 Abs. 1a und 
Abs. 4a EStG auseinanderzusetzen. 
Sachverhalt 
Die Klägerin ist im Energiehandel sowohl börslich als auch außerbörslich tätig. 
Dabei fasste sie im Streitjahr 2006 Termingeschäfte über den Erwerb oder 
Verkauf von Waren mit Sicherungsgeschäften in Bewertungseinheiten 
zusammen. Dies geschah teilweise durch sog. Micro-Hedges, bei denen einem 
Grundgeschäft ein konkret identifizierbares, positionsausgleichendes 
Sicherungsgeschäft gegenüberstand. Zum Teil bildete die Klägerin aber auch 
sog. Macro-Hedges. Dazu fasste sie Geschäfte mit vergleichbaren 
Risikostrukturen zu Mandaten zusammen, so dass die einem Mandat 
zugewiesenen Einzelgeschäfte eine Risikokompensation für andere in dem 
Mandat enthaltene Geschäfte bewirkten. Soweit die Ergebnisse der 
Bewertungseinheiten negativ waren, stellte die Klägerin diese steuermindernd in 
eine Rückstellung nach § 5 Abs. 4a Satz 2 i.V.m. Abs. 1a EStG ein. 
Das beklagte Finanzamt erkannte diese Rückstellung nicht an. Zur Begründung 
führte es aus, dass die von der Klägerin gebildeten Bewertungseinheiten primär 
reinen Arbitrage- und nicht Sicherungszwecken dienten und daher nicht unter die 
Vorschrift des § 5 Abs. 1a EStG fielen. Zudem würden nicht - wie es die Vorschrift 
erfordere - finanz-, sondern leistungswirtschaftliche Risiken abgesichert. 
Die Klägerin war dagegen u.a. der Ansicht, dass die Bewertungseinheiten 
handelsrechtlich zulässig gebildet worden und damit steuerrechtlich maßgeblich 
seien. Der Begriff der finanzwirtschaftlichen Risiken sei weit auszulegen und 
umfasse auch die von der Klägerin getätigten Geschäfte. Hilfsweise seien von ihr 
geleistete Marginzahlungen auf einen Teilwert von 0 € abzuschreiben. Dabei 
handele es sich um Nachschusszahlungen (Variation Margins) beim Handel mit 
Futures an Terminbörsen. Diese dienten der börsentäglichen Anpassung des 
kontrahierten Preises an den aktuellen Marktpreis. Zum Zeitpunkt der 
Bilanzaufstellung sei der Marktwert der abgeschlossenen Geschäfte negativ 
gewesen, so dass von einer dauernden Wertminderung auszugehen sei. 
Richterliche Entscheidung 
Das Finanzgericht Düsseldorf hat der Klage teilweise stattgegeben und dabei 
zwischen Micro- und Macro-Hedges unterschieden: 
Nur soweit die streitige Rückstellung auf Bewertungseinheiten auf Grundlage von 
Micro-Hedges beruhe, lägen die Voraussetzungen des § 5 Abs. 1a EStG vor. Das 
Gericht begründete dies mit der ungeklärten handelsrechtlichen Rechtslage im 
Streitjahr 2006. Mit § 254 HGB n.F. sei erst zum Jahr 2010 eine geschriebene 
Regelung für Bewertungseinheiten geschaffen worden. Bis dahin seien die 
Voraussetzungen zur Bildung von Bewertungseinheiten ungeklärt gewesen. Das 
Gericht ging davon aus, dass jedenfalls im Jahr 2006 die Bildung von 
Bewertungseinheiten erfordert habe, dass Forderungen und Verbindlichkeiten 

https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/muenster/j2023/9_K_2166_21_K_G_F_Urteil_20230823.html
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ZUM SEMINAR 

sich in identischen Werteinheiten betragsgleich und mit identischen 
Fälligkeitsterminen (taggleich) gegenüberständen. Das sei nur bei den Micro-
Hedges der Fall gewesen. 
Insoweit sei auch von der Absicherung finanzwirtschaftlicher Risiken auszugehen. 
Denn jedenfalls bei einem Geschäftsmodell wie demjenigen der Klägerin, die 
typischerweise ihre Geschäfte nicht durch physische Lieferung abschließe und 
über die gehandelten Waren gar nicht verfüge, sei auch der Finanzbereich der 
Klägerin betroffen. Eine konkrete Maßgeblichkeit der Handelsbilanz für 
steuerliche Zwecke lehnte das Gericht ab. 
Eine Teilwertabschreibung auf die geleisteten Variation Margins komme nicht in 
Betracht. Es seien die verschiedenen Geschäftsvorfälle - nämlich einerseits die 
Verpflichtung aus dem zugrundeliegenden Geschäft (also dem Future) und 
andererseits die Variation Margins - voneinander zu trennen. Während es sich bei 
dem Future um ein abgeschlossenes Rechtsgeschäft handele, dessen 
Wertentwicklung negativ sein könne, handele es sich bei den Variation Margins 
um eine Sicherheitsleistung. Ursächlich für einen drohenden Verlust sei aber die 
Wertentwicklung des Futures. Dieser drohende Verlust sei nicht in der sich aus 
der Leistung der Variation Margin ergebenden Forderung begründet. 
Die Entscheidung ist nicht rechtskräftig. Sowohl die Klägerin als auch das 
Finanzamt haben die vom Gericht zugelassene Revision eingelegt. 
Fundstelle 
Finanzgericht Düsseldorf, Urteil vom 7. September 2023 (7 K 634/18 F); die 
Revision ist beim BFH unter dem Az. XI R 32/23 anhängig, siehe den Newsletter 
November 2023 des Finanzgerichts. 
 

Business Meldungen 
 
Fortschritte bei der Schaffung eines einheitlichen europäischen Datenraumes für 
Gesundheitsdaten 
  
Die Initiative zur Schaffung eines „Europäischen Raums für Gesundheitsdaten“ 
(EHDS) der Europäischen Kommission schreitet weiter voran. Die zuständigen 
Ausschüsse für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres (LIBE) und 
Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (ENVI) haben 
am 28. November den Entwurf für einen Standpunkt des EU-Parlaments zum 
entsprechenden Verordnungsvorschlag der Europäischen Kommission 
verabschiedet. 
 
Den Beitrag finden Sie hier. 
 

Terminplaner 
  
Transfer Pricing Webcast: Entwicklungen 
bei konzerninternen Finanzierungen 
Webcast, 19.12.2023 

 

https://www.pwc-events.com/Gesetz-konzerninterne-Finanzierungen
https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/duesseldorf/j2023/7_K_634_18_F_Urteil_20230907.html
https://blogs.pwc.de/de/steuern-und-recht/article/240834/fortschritte-bei-der-schaffung-eines-einheitlichen-europaeischen-datenraumes-fuer-gesundheitsdaten/
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E-MAIL SENDEN 

 

 

Wir freuen uns auf Sie! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Noch Fragen? 
 
Dann sprechen Sie bitte Ihren PwC-Berater an oder senden Sie eine E-Mail. 

 

 

Die Beiträge sind als Hinweise für unsere Mandanten bestimmt. Für die Lösung 
einschlägiger Probleme greifen Sie bitte auf die angegebenen Quellen oder die 
Unterstützung unserer für Sie tätigen Büros zurück. Teile dieser 
Veröffentlichung/Information dürfen nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung 
durch den Herausgeber nachgedruckt und vervielfältigt werden. 
Meinungsbeiträge geben die Auffassung der einzelnen Autoren wieder. 
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